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Sachverhalt tmd .Antrãge 

Mit Schreiben yam 24. Februar 1995 wendete sich der 
Eeschwerdeführer an den Disziplinarrat. des Instituts der 
beiin Eurapãischen Patentarnt zugelasserien Vertreter und 
machte geltend, daZ er entgegen seinem ausdrücklichen 
Wunsch nicht auf der Vorschlagsliste für die Wahi der 
Mitglieder der Beschwerdekammer in Disziplinar-
angelegertheiten aufgenornmen warden sei. Of fenbar habe 
Herr ... , 	 ohne ihn zu fragen, eirien anderen 
deutschen Vertreter auf diese Liste gesetzt. Hierauf 
entschied der Disziplinarrat air......, 	 daiS das 
Disziplinarverfahren eingestellt wird, da der 
Beschwerdeführer lediglich Verrnutungen und MutmaiSungen 
ge&uiSert habe, jedoch keinen VerstolS gegen die 
maiSgeblichen beruf lichen Regein seitens eines Vertreters 
var dem EPA schlUssig vorgetragen habe.' - 

Mit Schreiben vom 18. September 1995 legte der 
Eeschwerdeführer gegen die Entscheidung des Disziplinar-
rats Eeschwerde em, die er mit weiteren Schreiben yam 
11. Oktober 1995, 11. und 25. Februar 1996 sowie 10. und 
20. Februar 1997 begrundete. 

Zur Eegründung seiner Beschwerde trug der Eeschwerde-
führer im wesentlichen var, die Feststellung des 
Disziplinarrates, er - der Beschwerdeführer - habe 
lediglich Vermutungen und MutmaiSungen geauiSert, sei 
nicht nur falsch sondern zugleich diskriminierend 
gegenuber Dritten, die Kopie der Entscheidung erhalten 
hãtten. Er habe ausdrücklich demn Generalsekretariat des 
EPI erkl&rt, daiS er weiterhin für die Beschwerdekarnmner 
in Disziplinarangelegenheiten zur Verfugung stehe und 
diese Erk1rung zu keinem Zeitpunkt zurückgenomninen. DaiS 
er gegen semen Willen von der Vorschlagsliste 
gestrichen und an seiner Stelle ein anderer zugelassener 
Vertreter beriannt warden sei, müsse als eine unzulassige 
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Diskrirainierung seiner Person angesehen werden. Zur 

Frage der Statthaftigkeit der Beschwerde sei er der 

Auffassung, daZ durch die Richtlinien des EPI für die 

Berufsausübung die VQrschriften in Disziplinar- 

angelegenheiten von zugelassenen Vertretern auf die 

Falle ausgedehnt worden seien, in denen sich vôllig 

gleichartigen Parteien, nãmlich nur zugelassene 

Vertreter, gegenuber stünden. Es widerspràche jeder 

Rechtssystematik, hier nicht auch dem jeweiligen 

Anzeigenerstatter eiri Beschwerderecht einzurãu.rnen. Der 

Disziplinarrat habe ihn mit seinern Verdikt fãJschlich 

zurn eigentlich Betroffenen gemacht, und so mQfte der 

Qbergeordnete Artikel 107 EPU anwendbar sein. un Ubrigen 

ergebe es sich aus den Qber Artikel 125 EPC anwendbaren 

Rechtsgrundsatzen der Bundesrepublik Deutschland, wonach 

keine Partei ohne rechtliches Gehor und ohne Rechts-

mittel einer wilikUrlichen Verurteilung ausgeliefert 

sein dQrfe. 

IV. 	Der Beschwerdeführer hat folgende Antrge gesteilt, 

die Angelegenheit an den Disziplinarrat mit der Auflage 

zurückzuweisen, Ermnittlungen gentaS Artikel 6 (2) der 

ergànzenden Verfahrensordnung des Disziplinarrats 

durchzufQhren (Hauptantrag); 

die Angelegenheit an den Disziplinarrat mit der Auflage 

zurückzuweisen, Ermittlungen bezUglich des Verhaltens 

von Herrn ... 	durchzuführen (Hilfsantrag 1); 

die Angelegenheit an den Disziplinarrat mit der Auflage 

zurückzuweisen, Herrn ... 	unter Fristsetzung 

zur Stellungnahrne auf das Schreiben des Beschwerde-

führers yam 24. Februar 1995 aufzufordern 

(Hilfsantrag 2); 

die Entscheidung des Disziplinarrates aufzuheben und 

Ermnittlungen durchzuführen (Hilfsantrag 3). 
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V. 	Die Kainmer hat dem Prsidenten des Europãischen 
Patentamtes und der Prãsidentin des Instituts der beim 
Europáischen Patentaint zugelassenen Vertreter 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Auf eine 
entsprechende Anfrage der Beschwerdekarnmer hat sich die 
Prsidentin des EPI mit Schreiben vom 5. Februar 1996 
geuZert, auf dessen Inhalt verwiesen wird 

Ent scheiduxigsgründe 

1. 	Wie die Kammer bereits ausfQhrlich in ihrer Mitteilung 
vom 4. Januar 1996 ausgefuhrt hat, ist das Verfahren 
gemag den Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von 
zugelassenen Vertretern in der Weise ausgestaltet, daE 
die das auf Grund einer Anzeige eingeleitete Verfahren 
abschliessende Entscheidung eine Entscheidung im 
Rechtssinn nur gegenQber dem betroffenen zugelassenen 
Vertreter, dem Pràsidenten des EPI und dem Pràsidenten 
des EPA ist, d. h. auch nur dieser Personenkreis sie nit 
der Beschwerde anfechten kann. Zur Verrneidung von 
Wiederholungen wird auf die genannte Mitteilung (dart 
unter 2.) verwiesen, insbesondere aber auf Artikel 8 (2) 
der Vorschrif ten in Disziplinarangelegenheiten von 
zugelassenen Vertretern, der im Gegensatz zu dem hier 
nicht anwendbaren Artikel 107 EPU das Beschwerderecht 
auf den oben genannten Personenkreis beschrãnkt. 

2. 	Der Hintergrund für diese Regelung ist darin zu sehen, 
dais das Disziplinarrecht im tJnterschied zuxn Zivil-, 
Straf- oder Verwaltungsrecht von besonderer rechtlicher 
Natur ist, weil es ein unterschiedliches Ziel verfolgt. 
Das zu seiner Durchsetzung ausgestaltete Verfahren dient 
dazu, die Verletzung ausschliefllich beruflicher 
Verhaltensregeln zu sanktionieren, unabh.ngig davon 
weiche zivil-, straf- oder verwaltungsrechtliche 
Konsequenzen der jeweilige Verstog nach sich zieht. Die 
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Disziplinargewalt wird von den professionellen Instanzen 
wahrgenornmen, wobei durchaus das Recht zur Einleitung 
eines Disziplinarverfahrens nicht nur auf ein Mitglied 
der jeweiligen Berufsgruppe beschrankt sein sondern 
jedern Dritten zustehen kann (vgi. Artikel 6 (1) der 
Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von 
zugelassenen Vertretern). 

3. 	Aus der oben dargesteilten Struktur des Beschwerde- 
verfahrens mag es folgen, dais grundsãtzlich nur 
demjenigen, gegen den eine Anzeige erstattet wurde, em 
Beschwerderecht zusteht, nicht aber dern Anzeigen-
erstatter (als Beispiel aus einem der Mitgliedstaaten 
des EPt) sei das franzosische Recht genannt: Artikel 119 
des Erlasses vorn 9. Juni 1972) . Der Hinweis des 
EeschwerdefQhrers auf Ziffer 5 b) der Richtlinien des 
EPI für die Berufsausübung kann ein solches Recht nicht 
begrQnden. Diese Bestirnmung sieht zunchst die 
MOglichkeit einer personlichen Aussprache zwischen den 
beteiligten Mitgliedern vor, und für den Fall, dag diese 
zu keinem Ergebnis führt, den Formaiweg über das 
Disziplinarverfahren. Die Kontrolle der Beschwerde-
instanz ist darauf beschr.nkt, ob die Rechte des 
"Eeschuldigteri", d. h. im Sinne der Vorschriften in 
Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen. Vertretern 
"des betroffenen zugelassenen Vertreters" gewahrt worden 
sind. Dies ergibt sich zwingend aus dem Zusammenspiel 
der genannten Vorschriften mit den Richtliriien des EPI 
für die Berufsausübung, die der Auslegung der 
beruf lichen Regein der zugelassenen Vertreter dienen, 
aber keinesfalls diese Vorschriften abãndern oder 
erweitern. Ob es angemessen ware - zuznindest für den 
Fall der Ziffer 5 b) der Richtlinien - ein Beschwerde-
recht gegen die Entscheidung des Disziplinarrates beiden 
beteiligten zugelassenen Vertretern einzurãuinen, ist 
eine Frage kUnftiger gesetzlicher Regelung und von 
dieser Kammer nicht zu entscheiden. 
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4. 	Der BeschwerdefQhrer beruft sich zur Eegründung seines 
Beschwerderechts weiterhin auf Artikel 125 EPU, auf den 
Artikel 25 der Vorschriften in Disziplinar-
angelegenheiten von zugelassenen Vertretern verweist. 
Artikel 125 EPU ermOglicht die Berücksichtigung von in 
den Vertragsstaaten aligemein anerkannten Grundsãtzen in 
den F&llen, in denen das EPU keine Regelung über das 
Verfahren enth&lt. Vorliegend lft sich jedoch auf Grund 
der oberi dargelegten Auslegung des für die zugelassenen 
Vertreter geltenden Disziplinarrechts eine entsprechende 
Gesetzeslücke nicht feststellen. Das gesarnte 
Disziplinarverfahren ist, wie voraufgehend festgestellt, 
in der Weise strukturiert, dais ausschlielllich den 
IlBetroffenen ui ein Beschwerderecht zusteht. tjnd dies 
verstôf,t deshaib nicht gegen fundarnentale Rechtsgrund-
satze, wie of fenbar der BeschwerdefQhrer annirnmt, weil 
ibm unbenomrrien bleibt, seine Interessen gegenuber den 
"betroffenen zugelassenen Vertreter", sofern sie nicht 
rein disziplinarischer Natur sirid, auf nationaler Ebene, 
z. B. in einem Zivil- oder Strafverfahreri, zu verfolgen. 
Es kann daher keine Rede davon sein, daS der Beschwerde-
führer durch den AusschluS eines Beschwerderechts in 
Disziplinarverfahren "ohne Rechtsmittel einer 
wjllkürlichen Verurteilung ausgesetzt" ist. Abgesehen 
davon, daS die Entscheidung des Disziplinarrates, einer 
Anzeige keine Folge zu geben, keine "Verurteilung" des 
Anzeigenerstatters ist, stellt das mafgeb1iche nationale 
Recht, hier also das der Bundesrepublik Deutschland, 
mehrere recht.liche MOglichkeiten zur VerfQgung, gegen 
ein gegebenenfalls unrechtmiges Handein desjenigen, 
gegen den ein Disziplinarverfahren eingestellt worden 
ist, vorzugehen. 

5. 	Aus den genannten Gründen folgt, daS die Beschwerde 
nicht statthaft und daher zurückzuweisen 1st. 
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Ent scheiduiigsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Eeschwerde wird zuruckgewiesen. 

Die Geschaftsstellenbeaintin: 	Der Vorsitzende: 

c 7  
M. Beer 	 t7.-C. Saisset 

AV 
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